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TRANSPORT 

Feuerzeuge und Gebrauchsfeuerzeuge müssen gemäß den Anforderungen aus ADR (Straße) / RID (Schiene) / ADN (Fluss) / 

IMDG (Meer) / ICAO - IATA (Luft) befördert werden. 

ADR IMDG IATA

UN-Nummer 

1057 1057 1057 

BEZEICHNUNG DER SUBSTANZ ODER DES ARTIKELS 

FEUERZEUGE FEUERZEUGE FEUERZEUGE 

EINSTUFUNGSCODE 

2, 6F 2.1 2.1 

GEFAHRENETIKETT (UN) 

2.1 2.1 2.1 

VERPACKUNGSGRUPPE

- - - 

GEFAHREN FÜR DIE UMWELT 

Gefährlich für die Umwelt: Nein Gefährlich für die Umwelt: Nein 
Meeresschadstoff: Nein 

Gefährlich für die Umwelt: Nein 

VERORDNUNG (EG) 1907/2006 [REACH] 

DJEEP- und BICⓇ-Feuerzeuge und -Gebrauchsfeuerzeuge erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EG) 1907/2006.  

DJEEP- und BICⓇ-Feuerzeuge und -Gebrauchsfeuerzeuge sind Artikel. 

Die Bestimmungen eines Sicherheitsdatenblattes (SDB) gelten nicht für Artikel, siehe auch: 

- Artikel 31 der Verordnung 1907/2006 

- Website der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) http://echa.europa.eu/fr/regulations/reach/safety-data-sheets 

- ECHA – Leitfaden zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern – Februar 2014 – Version 2.1 – Artikel 1.1 und 3.21 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf 

Gemäß Artikel 33 dieser Verordnung teilen wir Ihnen mit, dass elektronische Feuerzeuge (Modelle J38 und J39) und 

Gebrauchsfeuerzeuge (Modelle U140 und U140 Flex) PZT (Blei-/Titan-/Zirkonoxid, CAS-Nr. 12626-81-2) in einer Konzentration 

von über 0,1% (Gewicht/Gewicht) enthalten. Da sich diese Substanz durch Schmelzen in einer Keramik im Piezo-Mechanismus, 

welcher wiederum im Feuerzeugkörper untergebracht ist, sammelt, ist sie für den Verbraucher nicht zugänglich. Daher sind diese 

Produkte für den Verbraucher völlig gefahrlos nutzbar. Nach Kenntnis von BIC besitzen alle auf dem Markt verkauften 

elektronischen Modelle dieselben Eigenschaften. 

VERORDNUNG (EG) 1272/2008 [CLP] 

DJEEP- und BICⓇ-Feuerzeuge und -Gebrauchsfeuerzeuge erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EG) 1272/2008. 

Entzündliches Gas 


